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32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1972 §37 Abs2;

Rechtssatz

Die gesetzliche Voraussetzung der "Außerordentlichkeit" im § 37 EStG 1972 erschöpft sich nicht darin, daß es sich der

Art nach um Einkünfte handelt, die in dieser Aufzählung enthalten sind, sondern es muß diesen Einkünften darüber

hinaus in jedem konkreten Fall die vom Gesetz für die Anwendung des Steuersatzes des § 37 EStG 1972 sowohl in

dessen Absatz 1 wie nochmals in dessen Absatz 2 ausdrücklich hervorgehobene Eigenschaft des "Außerordentlichen"

zukommen.

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:VWGH:1993:1990140119.X01

Im RIS seit

20.11.2000

Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/estg/paragraf/37
https://www.jusline.at/gesetz/estg/paragraf/37
http://www.vwgh.gv.at
file:///

	RS Vwgh 1993/11/16 90/14/0119
	JUSLINE Entscheidung


